
 

 

Sporthalle Schwarz, Rüti  
 
 

 
 
 
 
Die Sporthalle Schwarz ist eine Dreifachturnhalle (keine Mehrzweckhalle) und wird neben 
dem obligatorischen Turnunterricht für Sekundarschülerinnen und �schüler vor allem für 
sportliche Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Ebenso können Versammlungen oder Aus-
stellungen organisiert werden. Zu diesem Zweck dienen 140 Tische und 800 Stühle. Die 
maximal zugelassene Personenzahl beträgt 850 Personen.  
 
In der Sporthalle sind alle gängigen Geräte und Materialien für den Sportbetrieb vorhanden, 
z.B. Einrichtungen für Handball, Volleyball, Geräteturnen, Einzeichnungen am Boden für 
Ballspiele usw. Es hat zwei Geräteräume und einen Materialraum für Tische, Stühle, Bühne 
und andere Einrichtungen. 
 
Die Dreifachturnhalle kann mit Faltwänden in drei Turnhallen unterteilt werden kann. Die 
gesamte Halle ist ca. 35 m breit und ca. 45 m lang (mit ausgezogener Tribüne entsprechend 
kleiner). Es gibt sechs Garderoben mit sanitären Anlagen, davon befinden sich zwei im Erd-
geschoss (rot), vier im 1. Obergeschoss (2 blau, 2 gelb). Pro Garderobe hat es Platz für rund 
35 � 40 Personen. In jeder Garderobe sind 6 Duschen installiert. 
 
Neben einer Tribüne auf der Längsseite der Halle steht auch eine Bühne mit einzelnen 
Elementen zur Verfügung. Die Bühne kann in der Halle beliebig aufgestellt werden. Die 
Bühne umfasst 45 Elemente à 2 x 1 m = 90 m2 mit Geländer und zwei Treppenaufgängen. 
 
Zur Halle gehört ein Office mit Küche und Nebenräumen. Die Einrichtung umfasst 12 Tische 
und 60 Stühle. In der Küche sind folgende Einrichtungen vorhanden: 1 Kühlschrank,  
1 Zweier-Heizplatte, 1 Geschirrwaschmaschine, 2 Wärmeschubladen. Alle anderen Ein-
richtungen müssen mitgebracht werden.  
 
Wird die Halle ausserhalb des Schulbetriebs an Dritte überlassen, sind beim Hausdienst 
Instruktionen einzuholen. Dabei wird ein Event-Schlüssel für die abgemachte Zeit abgegeben. 
Für die Dauer des Events ist der Veranstalter für die Halle zuständig. 
 
Das Hallenreglement ist verbindlich.  
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